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der scharfsichtigste Freund des Hochstifts keinen Anhaltspnnkt für geistliche

Prärogativen darin wahrnehmen, wohl aber ans ein ganz anderes

Resultat als die Herren v. Mont-Plattner in Betreff der Stellung
der Gotteshausleute zu dem Bischof in jener Zeit kommen wird. Sie
erscheinen als gleichberechtigte Mitkontrahentcn in der üblichen Formel:
„Wir Aman und Gcmeind deß Gottcßhauß" und bekräftigen daöBünd-
niß durch Siegel und Unterschrist. Bischof Hartmann behält sich,

seinen Nachkommen und seiner „Pfaffhcit" das „geistlich gericht" im Briefe
vor, erklärt aber ausdrücklich, daß Klagen „umb weltlich und leysch

Sachen vor den weltlichen Richter, dahin sie hingehören" zum Entscheid

gebracht werden sollen, woraus unzweifelhaft erhellt, daß das Bisthum
damals schon seine weltliche Gerichtsbarkeit eingebüßt hatte, und blos

auf die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten auf dem im Brief
berührten Bundesgebiet beschränkt war. In bestimmtester Wahrung ihrer
Stellung ließen Gotteshaus- und Oberbündncr die bedeutungsvolle Klausel

in den Brief einstießen, daß jene dem jeweiligen Bischof und diese

„einen Abt zu Dissentis nit schweren noch Hulden sollen, sie schweren

dann auch disen Bund znn halten in aller Weiß."
sSchluß folgt.)

Römische Münze».
Im Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthnmsknnde ist

ein Aufsatz von Herrn Ch. G. Brüggcr von Churwalden, dermalen in
Zürich, über „römische Münzen und Straßenspuren auf dem Jnlicr"
enthalten, aus dem wir für die Leser des bündn. Monatsblattes
folgende kurze Notiz über einen diesfülligen Fund aüf dem Jnlier ent-

nhmen:
Man weiß zwar schon aus den ältern znverläßigcn Berichten des

so gehaltvollen, leider nur zn wenig verbreiteten „Neuen bttndnerischen

Sammlers" (1804—1812 vom gcschichtsknndigcn trefflichen I. Ulr. v.
Salis-Sccwis redigirt), sowie ans spätern Cvmpilationen, daß früher
schon an mehreren Stellen längs der römischen Straßenzügc, welche von
Clavenne über Tinnetione (Tinzcn) oder Lapidaria (Seissa ob Thusis
oder ein Ort auf dem Berge von Schams) nach Curia führten,
namentlich im Oberhalbstein und am Heinzcnberg, dann und wann Münzen

und Alterthümer römischen und ctruskischen (Chur und Burvein)
Ursprungs zum Vorschein kamen. Aber auf keinem der Bergpäffe selbst,

welche jene Straßenzüge zu übersteigen hatten, sind bisher solche

Fundstätten nachgewiesen worden, so daß es in in Ermangelung anderer

sicherer Anhaltspunkte in Bezug auf den Julier und Septimer immer
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noch unentschieden bleiben mußte, ob einst über diesen oder jenen, adcr

über beide Pässe zugleich die römischen Legionen und Handclskarawanen

dahingezogen. Ein im Jahre 1854 gemachter Münzfund scheint nun
vorzüglich geeignet, diese Zweifel zu lösen und alte bündnerischc

Ueberlieferungen zu bestätigen. Damals fanden nämlich zufällig italienische

Straßcnarbciter bei Eröffnung einer Kiesgrube an der Poststraße über

den Julier, ganz nahe der Paßhöhe, wenige Schritte östlich von îxm

zwei bekannten, aber noch immer räthsclhaftcn Juliersäulcn, eine ziemliche

Anzahl römischer Kupfermünzen ans der Kaiserzeit, von Vz bis 1 Zoll
Durchmesser, mit theils noch gut erhaltenen, theils vom Grünspan
völlig zerstörtem Gepräge, übrigens denjenigen ganz ähnlich, welche

man dann und wann noch im tiefern Oberhalbstein findet (in den letzten

Jahren namentlich am merkwürdigen Hügel Padnal — wie er 1452

urkundlich heißt — zwischen Tinzeu und Savognin, welcher auch

mittelalterliche Mauerrcste trägt). Dabei fanden sich, außer einer 5 Zoll
langen, platten zweischneidigen, mit Widerhaken versehenen und gestielten,

vom Rost stark angegriffenen Eisenspitze eines Wurfspießes, keine

weiteren antiken Gegenständen. Die Arbeiter verkauften die einzelnen
Stücke sofort, wie sie dieselben fanden, und so wurde der ganze

interessante Fund leider zerstreut, bevor eine sachkundige Untersuchung

möglich war.
Etwa 50 besser erhaltene Mttnzstücke von diesem Funde auf dem

Jnlicr, welche unmittelbar in den Besitz dreier Privaten im Obcren-

gadiu (Herr Ingenieur R. v. Albertini, Herren Gastwirth Padrutt
und Brügger) gelangt waren, wurden uns von denselben voriges Jahr
zur Untersuchung mitgetheilt; davon ließen 42 Stücke noch eine sichere

Bestimmung zu und ergaben ein nicht uninteressantes Resultat. Diese
42 römischen Münzen rühren nämlich keineswegs von einem und
demselben oder wenigen Kaisern eines kürzern Zeitraumes her, wie mau
bei einer an einem einzige» Punkte verborgenen oder Verlornen
Geldsumme von so unbedentcndem Metallwerth hätte erwarten sollen,
sondern sie vertheilen sich auf 24 Imperatoren von Augustus bis herab
auf Eonstantins (323—361), den Sohn Eonstantins des Großen, und
erstrecken sich somit beinahe über 4 volle Jahrhunderte der Kaiscrzcit
von der Eroberung Rhäticns bis zu den spätern Alemannen-Einfällen,
den Vorläufern der großen Völkerwanderungen, von deren Fluthen das
römische Weltreich verschlungen ward. In Bezug auf die Anzahl der
Stücke ist am schwächsten rcpräsentirt das II. Semilum (14"/g), besser

das 4 8ev. (24°/g), noch stärker das III. See. (38°/^) und relativ am
stärksten die erste Hälfte des IV. 8vo. bis auf Eonstantins, wie sich aus
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folgender Aufzählung der Füudliuge vom Julicr in chronologischer
Reichenfolge des Nähern ergibt.

I. Seoul um (19 Stück): 2 àssustus (Ootaviauus), 1 Loli^ulo, 2
9Iini«lius, 1 lVora, 1 Vosposnmus, 2 Hvnnlisnus, 1 lVerva.

II. ^ (6 Stück): I 1'rag'anus, 2 àlomus I'ius, 2 Naro. à-
rolius àlmà, und I Faustina (ux. N. .Vurelii).

III. ^ (16 Stück) : I lulia I'ia (ux. Sevori 8opti>nii), l
^lexancler Severn«, 2 Lorilianus, 1 plnlippus, 3 Kai-
liouus, 1 Lluuclius II. llotlneus, 2 krubus, 2 Uaximia-
nus, 3 Oonstantius Liilorus.

IV. „ (395—361) (19 Stück): 1 Naximinus, 6 Noxentius, 1

Lvustanlinus Na^iius, 1 1.iojnius (pator), I Oonstan-
tins II

Verschiedenes.
1. Politische Behörden: Die Standeskommission wurde am

26. Nov. außerordentlicher Weise znsammenbcrufcn und behandelte:
o) einen Auftrag des Großen Raths betreffs Flößnng in der Ca-

lancasca; wovon Resultat: Ueberweisnng des Spccialsalls an die
kompetente Flößkommission und Antrag an den Großen Nath, die Flößnng
in der Calaneaöca von Arvigo bis Grono zu verbieten.

b) Die Frage über den Platz zu einem Zeughaus, die der Kleine
Rath trotz dem am 29. Sept. schon gefaßten Beschlusse wieder vorzulegen

für gut findet mit Bezugnahme auf die stattgehabten Unterhandlungen.

Beschlossen, die Sache nochmals durch den Kleinen Rath untersuchen

zu lassen mit besonderer Rücksicht auf die Plätze iu der untern
Quader und im bischöflichen Baumgartcu.

o) Die Wahl eines Ständerathömitgliedes. Man fand die Stan-
deskommission nicht kompetent, dieselbe vorzunehmen und es soll daher
in Rücksicht auf die Wichtigkeit derselben der Große Rath in kürzester

Zeit einberufen werden, um die Wahl zu treffen.
2. Vereins ehr on ik. Wir haben hier vor Allem einen kurzen

Bericht über die noch in den Monat Oktober fallende Thätigkeit der

beiden schweizerischen landwirth schaftlichen Vereine,
nämlich des schweiz. landwirthschaftlichen Eentralvereins und des Vereins

schweizerischer Landwirthc nachzutragen. Ersterer hielt seine
Generalversammlung in Bern am 3. Okt. bei Anlaß des Festes betreffs
Eröffnung der landwirthschaftlichen Schule in Rüti und des Jubiläums
der bernischen ökonomischen Gesellschaft, womit zugleich eine landwirth-
schaftliche Instrumenten- und Produktenansstellung verbunden war, zu
welcher der genannte schweizerische Verein aus dem von der Bundeskasse

erhaltenen Beitrage die schöne Summe von Fr. 1199 beisteuerte.
Bei dieser Versammlung berichtete Hr. RR. Weber von Bern über
die Produkten-Ausstetlnng und NR. Wassali als Mitglied des
Preisgerichts über die Jnstrnuientcnauöstcllung und Hr. Pfarrer Schatzmann
referirte über die Käscfabrikation im Kanton Bern. — Das General-
komite faßte in der der Generalversammlung vorausgegangenen Sitzung
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